
374 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (321 der Bei­
lagen): Übereinkommen über internationale 
Beförderungen leicht verderblicher Lebens­
mittel und über die besonderen' Beförde­
rungsmittel, die für diese Beförderungen zu 

verwenden sind (A TP) samt Anlagen 

Das vorli~gende Übereinkommen sieht vor, 
daß für jeden Transport von tiefgefrorenen oder 
gefrorenen Lebensmitteln, aber auch von ge­
kühlten Lebensmitteln ausschließlich auf der 
Straße oder ausschließlich auf der Schiene odeli 
in einer Kombination heider im g.ewerblichen 
Verkehr nur Fahrzeuge verwendet werden dür­
fen, die nach dem ATP geprüft sind und hierüber 
eine behördliche Bescheinigung vorweisen kön­
nen. Diese Bestimmung gilt für österreich sowoh\ 
für Beförderungen mit österreichischen Fahr~ 
z·eugen in Mitgliedstaaten, als auch - nach 
Inkraftt'reten dieses übereinkommens für öster­
reich - für Beförderungen ausländischer Fahr­
zeuge nach österreich. Darüber hinaus verpflich­
tet das Übereinkommen die Vertragsparteien, 
den passiven Verkehr mit Nichtmitgliedstaaten 
des ATP nur mit solchen Fahrzeugen zu dulden. 
Das ATP tritt zwischen den derzeitigen Mit, 
gliedstaaten Frankreich, BRD, Spanien, UdSSR 
und Jugoslawien am 21. November 1976 in 
Kraft. 

Das gegenständliche übereinkommen ist gesetz­
ändernd, weshalb sein Abschluß der Genehmi­
gung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 
B-VG bedarf. Art. 18 Abs. 8 ist darüber hinaus 
verfassungsändernd und bedarf daher gemäß 
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Art. 50 Abs. 1 bis 3 B-VG unter. sinngemäßer 
Anwendung des Art. 44 Abs. 1 B-VG der Ge­
nehmigung des Nationalrates. 

Der Verkehrsausschuß hat die Regierungsvor­
lage in seiner Sitzung am 18. November 1976 
in Verhandlung gezogen und nach Wortmeldun­
gen des Berichterstatters sowie der Abgeordneten 
G las e rund Dr. S c h m i d t sowie des 
Bundesministers für Verkehr L a n c einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat die Genehmigung 
des Abschlusses des übereinkommens zu 
empfehlen. 

Weiters beschloß der Aussch.uß, dem National­
rat Zu empfehlen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Ges·etlZen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zu erfüllen ist. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ver­
kehrs ausschuß somit den An t rag, der Natio­
nalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des übereinkommens über 
internationale Beförderungen leicht verderb­
licher Lebensmittel und über die besonderen 
Beförderungsmittel, die für diese Beförde-, 
rungen zu verwenden sind (ATP) samt An­
lagen (321 der Beilagen), dessen Art. 18 
Abs. 8 ver f ass u n g s ä n der n d ist, 
wird verfassungsmäßig genehmigt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen. 

Wien, 197611 18 

Troll 
Obmann 
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